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Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich 

über die Ausweitung kontaktreduzierender Maßnahmen für Krankenhäuser, Vor-

sorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Heime für ältere Menschen, pflegebedürf-

tige Menschen und Menschen mit Behinderungen 

Gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG1) in Verbindung mit § 3 Abs. 

1 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöDG2) 

und § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG3 ) sowie § 35 

S. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG4) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

1. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Ausweitung kontakt-

reduzierender Maßnahmen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitations-

einrichtungen, Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und 

Menschen mit Behinderungen vom 06.05.2020 wird aufgehoben. 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als be-

kanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG). 

Hinweise: 

Die in § 2a Abs. 1 und 2 der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 19. Mai 2020 genannten Ein-

richtungen werden angehalten, eindringlich darauf hinzuwirken, dass Bewohnerinnen 

und Bewohner nur in begründeten Fällen die Einrichtung und das dazugehörige Außen-

gelände verlassen. 

Für den Fall des Verlassens der Einrichtung wird empfohlen, eine Belehrung der Bewoh-

nerin bzw. des Bewohners über die allgemein gültigen Hygieneregelungen und bei feh-

lender kognitiver Einsichtsfähigkeit eine Begleitung durch die Einrichtung vorzunehmen 

und zu dokumentieren. Das Verlassen darf das Gebot der Kontaktminimierung nicht ge-

fährden, die Mindestabstände müssen jederzeit eingehalten und die Hygienevorschrif-

ten beachtet werden. 

Im Übrigen wird auf die Niedersächsische Verordnung über in-

fektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 

Corona-Virus vom 08. Mai 2020 (Nds. GVBI. Nr. 13/2020), zu-

letzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Nie-

dersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maß-

nahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 19. Mai 

2020 (Nds. GVBI. Nr. 16/2020), hingewiesen. 
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Begründung: 

Die Sachverhalte, die in der unter Ziffer 1 bezeichneten Allgemeinverfügung geregelt 

sind, werden auch durch die genannte Verordnung des Niedersächsischen Ministeriums 

für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung geregelt. Um eine einheitliche Rechtslage zu 

erreichen, wird die unter Ziffer 1 genannte Allgemeinverfügung aufgehoben. 

Recht behelfsbelehrung: 

Gege ese Allgemeinverfügung ,tann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

bi f  e a ungsgericht Olde urg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben wer-
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